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320. Kundmachung des Bundeskanzlers vom
7. August 1984 betreffend den Beitritt von
Portugal zum Übereinkommen über die Ände-

rung von Namen und Vornamen

Nach Mitteilung des Schweizerischen Bundesra-
tes hat Portugal am 4. Juni 1984 seine Beitrittsur-
kunde zum Übereinkommen über die Änderung
von Namen und Vornamen (BGBl. Nr. 278/1965,
letzte Kundmachung des Geltungsbereiches BGBl.
Nr. 459/1982) hinterlegt.

Das Übereinkommen tritt gemäß seinem Arti-
kel 9 für Portugal am 4. Juli 1984 in Kraft.

Sinowatz

3 2 1 . Kundmachung des Bundeskanzlers vom
7. August 1984 betreffend die Verlängerung
der vorübergehenden Aussetzung der Anwen-
dung des Abkommens zwischen der Österrei-
chischen Bundesregierung und der Regierung
der Volksrepublik Polen über die gegenseitige
Aufhebung der Sichtvermerkspflicht vom

18. Juli 1972

Gemäß § 2 Abs. 2 des Bundesgesetzes über das
Bundesgesetzblatt 1972, BGBl. Nr. 293, in der Fas-

sung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 144/1975 und
603/1981 werden nachstehende Verbalnoten
betreffend die Verlängerung der vorübergehenden
Aussetzung der Anwendung des Abkommens zwi-
schen der Österreichischen Bundesregierung und
der Regierung der Volksrepublik Polen über die
gegenseitige Aufhebung der Sichtvermerkspflicht
vom 18. Juli 1972 *) kundgemacht.

ÖSTERREICHISCHE BOTSCHAFT
IN WARSCHAU
No. 438.00/52-A/84

Die Österreichische Botschaft in Warschau ent-
bietet dem Ministerium für Auswärtige Angelegen-
heiten der Volksrepublik Polen den Ausdruck der
vorzüglichen Hochachtung und beehrt sich, folgen-
des mitzuteilen:

Die Österreichische Bundesregierung hat
beschlossen, die gemäß Artikel 7 des Abkommens
zwischen der Österreichischen Bundesregierung
und der Regierung der Volksrepublik Polen über
die gegenseitige Aufhebung der Sichtvermerks-
pflicht vom 18. Juli 1972 vorübergehend verfügte
Aussetzung der Anwendung der Bestimmungen

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 330/1972 in der Fas-
sung der Kundmachungen BGBl. Nr. 529 a/1981,
7/1982, 259/1982, 321/1982, 554/1982, 555/1982,
48/1983, 92/1983, 382/1983 und 428/1983
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dieses Abkommens für die Zeit vom 1. Juli 1984,
00.00 Uhr, bis 30. Juni 1985, 24.00 Uhr, für polni-
sche Staatsangehörige, sofern sie nicht Inhaber
eines Diplomatenpasses, Dienstpasses oder Erlaub-
nisscheines für Flugpersonal sind, zu verlängern.

Die Österreichische Botschaft benützt diese
Gelegenheit, dem Außenministerium der Volksre-
publik Polen den Ausdruck der vorzüglichen
Hochachtung zu erneuern.

Warschau, am 25. Juni 1984

L.S.

MINISTERIUM FÜR AUSWÄRTIGE
ANGELEGENHEITEN DER
VOLKSREPUBLIK POLEN
Konsularabteilung
W a r s c h a u

(Übersetzung)

MINISTERIUM FÜR AUSWÄRTIGE
ANGELEGENHEITEN DER
VOLKSREPUBLIK POLEN

D. Kons. III. 213-6-84

Das Ministerium für Auswärtige Angelegenhei-
ten der Volksrepublik Polen entbietet der Botschaft
der Republik Österreich in Warschau seine Emp-
fehlungen und beehrt sich die Kenntnisnahme der
Note der Botschaft Zl. 438.00/52-A/84 vom
25. Juni 1984 mit folgendem Inhalt zu bestätigen:

Die Österreichische Bundesregierung hat
beschlossen, die gemäß Art. 7 des Abkommens zwi-
schen der Österreichischen Bundesregierung und
der Regierung der Volksrepublik Polen über die
gegenseitige Aufhebung der Sichtvermerkspflicht
vom 18. Juli 1972 vorübergehend verfügte Ausset-
zung der Anwendung der Bestimmungen dieses
Abkommens für die Zeit vom 1. Juli 1984,
00.00 Uhr, bis 30. Juni 1985, 24.00 Uhr, für polni-
sche Staatsangehörige, sofern sie nicht Inhaber
eines Diplomatenpasses, Dienstpasses oder Erlaub-
nisscheines für Flugpersonal sind, zu verlängern.

In diesem Zusammenhang beehrt sich das Mini-
sterium für Auswärtige Angelegenheiten die Öster-
reichische Botschaft zu benachrichtigen, daß die
Behörden der Volksrepublik Polen aufgrund des
Gegenseitigkeitsprinzips einen analogen Beschluß
den österreichischen Staatsbürgern gegenüber,
gefaßt haben.

Das Ministerium für Auswärtige Angelegenhei-
ten benutzt auch diese Gelegenheit, die Botschaft
der Republik Österreich seiner Hochachtung zu
versichern.

Warschau, am 27. Juni 1984

L.S.

BOTSCHAFT DER REPUBLIK
ÖSTERREICH
in Warschau

Sinowatz

322. Kundmachung des Bundeskanzlers vom
7. August 1984 betreffend eine Notifikation
der Schweiz zum Übereinkommen über die
Zuständigkeit der Behörden und das anzuwen-
dende Recht auf dem Gebiet des Schutzes von

Minderjährigen

Nach Mitteilung der Regierung der Niederlande
hat die Schweiz gemäß Artikel 25 lit. a des Über-
einkommens über die Zuständigkeit der Behörden
und das anzuwendende Recht auf dem Gebiet des
Schutzes von Minderjährigen, BGBl. Nr. 446/
1975, folgendes notifiziert:

Die gemäß Artikel 11 Absatz 2 des Übereinkom-
mens erklärte Mitteilung wird geändert. Die
schweizerische Behörde, welche für die Erteilung
und den Erhalt von Mitteilungen gemäß Artikel 11
Absatz 1 direkt zuständig ist, ist das Bundesamt für
Justiz des Eidgenössischen Justiz- und Polizeide-
partements, 3003 Bern (Office fédéral de la Justice
du Département fédéral de Justice et Police, 3003
Berne).

Sinowatz

3 2 3 . Kundmachung des Bundeskanzlers vom
7. August 1984 betreffend eine Notifikation
der Schweiz zum Übereinkommen über die
behördliche Zuständigkeit, das anzuwendende
Recht und die Anerkennung von Entscheidun-
gen auf dem Gebiet der Annahme an Kindes-

statt

Nach Mitteilung der Regierung der Niederlande
hat die Schweiz gemäß Artikel 24 lit. c des Über-



144. Stück — Ausgegeben am 14. August 1984 — Nr. 324 1987

einkommens über die behördliche Zuständigkeit,
das anzuwendende Recht und die Anerkennung
von Entscheidungen auf dem Gebiet der Annahme
an Kindesstatt, BGBl. Nr. 581/1978, folgendes
notifiziert:

Die gemäß Artikel 16 lit. d erklärte Mitteilung
wird geändert. Die zuständige schweizerische

Behörde, an welche Mitteilungen gemäß Artikel 9
des Übereinkommens zu richten sind, ist das
Bundesamt für Justiz des Eidgenössischen Justiz-
und Polizeidepartements, 3003 Bern (Office f6d6ral
de la Justice du Département fédéral de Justice et
Police, 3003 Berne).

Sinowatz

324.

(Übersetzung)

V e r e i n b a r u n g
zwischen dem Bundesminister für Verkehr der
Republik Österreich und dem Justizminister
des Königreiches Dänemark nach Rn. 2010
des ADR über die Beförderung von Barium-
und Bleiverbindungen der Klasse 6.1, Ziffern

71 und 72, in flexiblen Schüttgutbehältern

(1) Abweichend von den Vorschriften der
Rn. 2624 und 2625 der Anlage A des ADR dürfen
Barium- und Bleiverbindungen der Klasse 6.1,
Rn. 2601, Ziffern 71 und 72, unter folgenden
Bedingungen im internationalen Straßenverkehr
befördert werden:

1. Verpackung
1.1 Die Stoffe sind in flexible Schüttgutbehälter

mit einem Fassungsraum von höchstens
1000 Litern zu verpacken.

1.2 Die Behälter müssen den zu erwartenden
mechanischen, thermischen und chemischen
Beanspruchungen standhalten und dicht sein.
Sie müssen gegen die gefährlichen Stoffe
beständig sein. Sie müssen ferner im erforderli-
chen Maße beständig sein gegenüber Alterung
und ultravioletter Strahlung.

Diese Anforderungen müssen während der
Gebrauchsdauer erfüllt sein. Die Gebrauchs-
dauer ist vom Hersteller anzugeben. Die ange-
gebene Gebrauchsdauer darf höchstens fünf
Jahre betragen.

1.3 Die Behälter müssen so gebaut sein, daß ihre
gefahrlose Manipulierbarkeit mit Kran und
Flurförderfahrzeugen gewährleistet ist.

1.4 Die Behälter müssen einer Baumusterprüfung
bei einer im Versandland behördlich anerkann-
ten Prüfanstalt (Prüfstelle) gemäß den nachste-
henden Bedingungen mit Erfolg unterzogen
worden sein.

2. Vorschriften für die Baumusterprüfung
2.1 Fallprüfung

Je. Bauart ist ein mit Original- oder Ersatzgut
gefülltes Prüfmuster bei Raumtemperatur aus
einer Höhe von 1,2 m auf die Bodennaht fallen
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zu lassen (Aufprallfläche: waagerechte Beton-
platte).

Bei Verwendung von Ersatzgut muß dieses in
seiner Dichte (Schüttgewicht) und in seinen
anderen physikalischen Eigenschaften (zB
Korngröße, Form oder Oberfläche u. dgl.) dem
Originalgut entsprechen.

2.2 Chemische Beständigkeit
Die chemische Beständigkeit des Werkstoffes
gegenüber dem Transportgut muß vom Her-
steller oder Verwender nachgewiesen oder
bestätigt werden.

2.3 Prüfbericht
Über die Prüfung ist ein Prüfbericht zu ferti-
gen, der folgende Angaben enthalten muß:

— Hersteller des Behälters,
— Beschreibung des Behälters (zB Art des ver-

wendeten Werkstoffes, Einfärbung, Abmes-
sungen, Wanddicken, Gewichte usw.)

— Fertigungsverfahren,
— zugelassene Füllgüter,
— Prüfergebnis,
— Kennzeichnung sowie
— die bei der Serienfertigung einzuhaltende

Mindestwanddicke.
3. Kennzeichnung

Jeder entsprechend dem geprüften Baumuster
hergestellte Schüttgutbehälter ist durch

— den Namen oder das Kurzzeichen des Her-
stellers,

— die Kurzbezeichnung des Staates, in dem
die Prüfung durchgeführt wird,

— die Kurzbezeichnung der Prüfanstalt (Prüf-
stelle),

— die Registriernummer,
— Monat und Jahr der Herstellung,
— die Angabe der Gebrauchsdauer in Mona-

ten oder Jahren sowie
— den vorangestellten Satz: „Füllung mit

Gefahrgut nur gemäß (Zeichen des
Baumusters)."

gut lesbar und dauerhaft zu kennzeichnen.
4. Besondere Vorschriften

Die genannten Stoffe dürfen in flexiblen
Schüttgutbehältern nur als geschlossene
Ladung befördert werden.

(2) Im Beförderungspapier hat der Absender
zusätzlich zu vermerken: „Beförderung vereinbart
nach Rn. 2010 des ADR."

(3) Diese Vereinbarung gilt im Verkehr zwischen
der Republik Österreich und dem Königreich
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Dänemark bis auf Widerruf durch eine der Ver-
tragsparteien.

Wien, 1983 07 20

Für den Bundesminister für Verkehr der Republik
Österreich:

Berger

Kopenhagen, 1. Juni 1984

Für den Transport gefährlicher Güter zuständige
dänische Behörde:

Fr. Chr. Schydt

Sinowatz

325.

ABKOMMEN
ZWISCHEN DER ÖSTERREICHISCHEN
BUNDESREGIERUNG UND DER
REGIERUNG DER REPUBLIK
BURUNDI ÜBER TECHNISCHE

ZUSAMMENARBEIT
Die Österreichische Bundesregierung und die

Regierung der Republik Burundi sind,

unter Berücksichtigung des beiderseitigen Nut-
zens, den eine engere technische Zusammenarbeit
zwischen den beiden Ländern bewirken wird,

vom Wunsche geleitet, die bestehenden freund-
schaftlichen Beziehungen zwischen beiden Ländern
zu vertiefen,

wie folgt übereingekommen:

Artikel 1

(1) Die Vertragsschließenden Teile werden die
wirtschaftliche und soziale Entwicklung Burundis
nach Maßgabe ihrer Möglichkeiten fördern.

(2) Die Österreichische Bundesregierung wird im
Rahmen dieses Abkommens Technische Hilfe
gewähren. Über die einzelnen Projekte werden
gesonderte Vereinbarungen geschlossen werden.

(3) Die Technische Hilfe, welche die Österrei-
chische Bundesregierung gemäß Abs. 2 gewähren
wird, kann bestehen in

1. Entsendung österreichischer Fachkräfte;
2. Beihilfe zur Ausbildung burundischer Fach-

kräfte in Burundi oder/und in Österreich;
3. Zurverfügungstellung von Sachgütern, die zur

Realisierung von Projekten erforderlich sind.

(4) Die Beihilfe zur Ausbildung burundischer
Fachkräfte gemäß Art. 1 Abs. 3 Z 2 kann bestehen
in
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1. Gewährung von Stipendien für Studierende
und post graduates;

2. Einladung zu den von Österreich eingerichte-
ten Speziallehrgängen für Staatsangehörige
von Entwicklungsländern;

3. Beihilfe zur Errichtung und Förderung von
Ausbildungsstätten in Burundi.

Die Gewährung von Ausbildungsstipendien erfolgt
nach festgelegten Regeln, welche der Republik
Burundi auf diplomatischem Wege zur Kenntnis
gebracht werden.

Artikel 2

Die Regierung der Republik Burundi verpflichtet
sich, im Zusammenhang mit der Entsendung von
österreichischen Fachkräften nach Burundi gemäß
Art. 1 Abs. 3 insbesondere nachstehende Begünsti-
gungen und Leistungen zu gewähren:

1. Die Befreiung von allen fiskalischen Abga-
ben für von österreichischer Seite bezahlte
Gehälter, Bezüge und andere Zuwendungen
während der Einsatzdauer in Burundi;

2. Befreiung des Übersiedlungsgutes und der
für den persönlichen Gebrauch der österrei-
chischen Fachkräfte und deren Familienan-
gehörige bestimmten Gegenstände von allen
Einfuhr- und Ausfuhrabgaben und allfälli-
gen Kautionen;

3. Beistellung geeigneter und angemessen ein-
gerichteter Wohnungen für die österreichi-
schen Fachkräfte und deren Familienange-
hörige oder Leistung der angemessenen
Kosten für eine derartige Wohnung in bar;

4. Befreiung von allen Einfuhr- und sonstigen
mit der Inbetriebnahme eines Kraftfahrzeu-
ges verbundenen Abgaben und Gebühren,
soweit die Einfuhr innerhalb von sechs
Monaten nach Ankunft der österreichischen
Fachkräfte in Burundi erfolgt. Diese Bestim-
mung findet nur auf ein Kraftfahrzeug pro
Familie Anwendung. Erforderlichenfalls
wird eine Verlängerung dieser Frist gewährt
werden. Sofern ein nach diesen Bestimmun-
gen eingeführtes Kraftfahrzeug von diesen
Personen aus einem unvorhergesehenen
Grund nicht mehr benützt werden kann, gel-
ten diese Bestimmungen auch bei der Ein-
fuhr eines weiteren Kraftfahrzeuges, wobei
diese Einfuhr unbefristet erfolgen kann;

5. Übernahme der Kosten für Löschung, Umla-
dung, Weitertransport einschließlich Hafen-
und Lagergebühren sowie der Kosten einer
Versicherung gegen Feuer, Haftpflicht,
Diebstahl und Transportschäden sowie
Transportverlust ab Flughafen bis zum Ort
der Verwendung in Burundi für die in Z 2
und 4 genannten Gegenstände;

6. Vorsorge für ärztliche, einschließlich chirur-
gischer und zahnärztlicher Behandlung
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sowie für Krankenhausaufenthalt und Über-
nahme der dafür erforderlichen Kosten;

7. unverzügliche Ausstellung von Ausweisen
für die österreichischen Experten, soweit sie
zur Erleichterung der Durchführung der
ihnen übertragenen Aufgaben erforderlich
sind, sowie entsprechender Ausweise für
deren Familienangehörige;

8. Jederzeitige, abgabenfreie und unverzügli-
che Bewilligung der Ein- und Ausreise, der
Ein- und Ausfuhr der in Z 2 und 4 genann-
ten Gegenstände, Gewährung der Arbeits-
und Aufenthaltsgenehmigungen für die
österreichischen Fachkräfte und deren Fami-
lienangehörige sowie Gewährung der unein-
geschränkten Bewegungsfreiheit und Über-
nahme der Reisekosten innerhalb Burundis;

9. Gewährung der oben angeführten Vorrechte
zumindest in dem Umfang, wie sie den
meistbegünstigten Fachkräften jeglicher
anderer Staatsangehörigkeit eingeräumt
werden;

10. Gewährung desselben Schutzes für die öster-
reichischen Fachkräfte und deren Familien-
angehörige zumindest wie er den meistbe-
günstigten Fachkräften internationaler Or-
ganisationen in der Republik Burundi gege-
ben wird.

Artikel 3

(1) Die Republik Burundi haftet für alle Schä-
den, welche die österreichischen Fachkräfte bei
Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben wem
immer zufügen. Hinsichtlich solcher Schäden wird
die Regierung der Republik Burundi die österrei-
chischen Fachkräfte schad- und klaglos halten.

(2) Die Republik Burundi hat nur dann das
Recht, von den österreichischen Fachkräften Scha-
denersatz zu verlangen, wenn diese den Schaden
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht haben.

(3) Die Republik Burundi haftet für alle Schä-
den, die durch die Durchführung von Projekten
entstehen.

Artikel 4

(1) Die Vertragsschließenden Parteien verpflich-
ten sich, von den Fachkräften im Sinne dieses
Abkommens keine anderen Leistungen als die ver-
traglich vereinbarten zu verlangen.

(2) Darüber hinaus wird die Österreichische
Bundesregierung die Fachkräfte durch privatrecht-
liche Verträge verpflichten, für die Dauer ihres Ein-
satzes in Burundi keine andere auf Gewinn gerich-
tete Tätigkeit auszuüben.

Artikel 5

Die Regierung der Republik Burundi verpflichtet
sich, im Zusammenhang mit den von der Österrei-
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chischen Bundesregierung oder in ihrem Auftrage
von österreichischen Institutionen und Unterneh-
mungen für die Durchführung von Projekten cif
Hafen oder Hauptflughafen zur Verfügung gestell-
ten Gegenständen insbesondere nachstehende Lei-
stungen zu erbringen:

1. Übernahme der Kosten für Löschung, Lage-
rung, Umladung, Weitertransport sowie Ver-
sicherung für Feuer, Haftpflicht, Diebstahl
und Transportschäden sowie Transportverlust
ab dem im Projekt zu vereinbarenden burun-
dischen Flughafen bis zum Ort der Verwen-
dung in Burundi;

2. Befreiung von Ein- und Ausfuhrzöllen und
sämtlichen Einfuhrabgaben sowie allen sonsti-
gen Abgaben und Steuern, einschließlich
Hafen- und Lagergebühren, staatlichen,
regionalen und kommunalen Abgaben;

3. Übernahme der Kosten der erforderlichen
technischen Installationen für die Montage
und den Betrieb von maschinellen oder sonsti-
gen technischen Anlagen;

4. Beistellung einer von der österreichischen
Seite als erforderlich angesehenen Zahl von
Fach- und Hilfskräften sowie deren Bezah-
lung.

Artikel 6

Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung
oder die Anwendung dieses Abkommens sind auf
diplomatischem Wege beizulegen.

Artikel 7

(1) Das vorliegende Abkommen tritt am ersten
Tag des dritten Monats in Kraft, der auf die Unter-
zeichnung folgt. Es wird für einen Zeitraum von
fünf Jahren abgeschlossen.

(2) Das Abkommen wird nach Ablauf dieser fünf
Jahre stillschweigend jeweils um ein weiteres Jahr
verlängert. Es kann jederzeit unter Einhaltung
einer Frist von drei Monaten schriftlich auf diplo-
matischem Wege gekündigt werden.

(3) Im Falle des Außerkrafttretens dieses Abkom-
mens bleiben die Art. 2, 3 und 4 des Abkommens
bis zum Ablauf einer Frist von einem Jahr in Kraft.

Geschehen in Bujumbura am 2. Februar 1984 in
zwei Urschriften in deutscher und französischer
Sprache, wobei beide Texte gleichermaßen authen-
tisch sind.

Für die Österreichische Bundesregierung:
Ferdinand Lacina m. p.

Für die Regierung der Republik Burundi:
Laurent Nzeyimana m. p.

Das Abkommen tritt gemäß seinem Artikel 7 Absatz 1 am 1. Mai 1984 in Kraft.

Sinowatz


